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•Jlï. 22 fd^mcij. fwnbto.=3eitnng („OTeifterblatt")

liefet bie 9le*>tfion öon
©emeinbe=93mtor&mw8en.

(Korr.)

A. ^Ittgcmcittc^«
O&rootjî in ber gegenwärtigen 3ett SSoIî unb Seßör»

ben „gefe^eëmûbe" ftnb, ifi eë bocß empfeßlet^roert, bte

fût bte näcßfie 3"t in Éuëfidjt genommene Neoifion con
©emetnbe Sauorbnungen balb in bte SSBege ju leiten,

©enn einmal ift bte fcßwadße Saubetätigung infofern für
bte Sinjüßtung neuer Sauorbnungen günftig, meil ber

Übergang com alten jum neuen meniger 3roeifel bringt
bei Singaben, bte furj cor ber Übergangsfrift eingereicht

werben; bann ift im allgemeinen auf ben Sauämtern
bie nötige 3®li eijer oorßanben, um fiel) grünblidß biefer

meift roettgreifenben iSufgabe ju roibmen ; enblidß ßat

man audi tn ber oorberatenben rote tn ber „gefeßgeben»

ben" Seßörbe beffer ßeit für bte Seßanbiung öicfeS

Stoffes, ber fonfi meiftenë roegen ©efcßäflfüberßäufung
cerfcßoben unb für ben ©urcßfcßntlt ber Seßörbemitgtte»
ber als eiwaë etnlönige Sorloge gerne auf fpätere Sißun»

gen aufgefpart roirb.
©ine neue Sauorbnung ift für bie baulidße ©ntwid»

lung eineë ©emeinberoefetië oon feßr großer Sebeutung,
forooßl in wirtfdmftlicßer, gefimbßeitS» unb feuerpoltjei»
lieber, als cuds In äftßetifcßer .ÇinffcE)t. @ë finb nament»

tich jwei Seftrebungen, bte meßt ober weniger ju ein-

anber im ©egenfaß fteben. Stuf ber einen Seite bie

Sflidjt ber Seßörbe, für gefunbe SBoßnungen, gute

Siraßenanlagen ufro. ju forgen, auf ber anbetn bie Ser»

pönung ber „Schablone".
3ur ©rjtelung ber erfieren ftnb eingeßenbere Sor»

fTriften unbebingt er forb er ließ, roäßrenb fie ber ®rret»

cßung beë jweiten 3We§ ctelfad) ßinberitdß im fffiege
fiepen. Namentltdß wirb 'gertrr auf "bie alten Stäbte
ßinaewtefen unb tn ber ©at: bte alten Stäbte unb

Straßen ßaben einen befonberen Neij für alle biejenigen,
bie ber, ftunfteinbrüden nicht oetfeßloffen ftnb. SDßenn

man etroa nad) bem Nteifler forfeit, ber biefe ftimmungS-
nolle ànlage entworfen, fo roirb man in ber Siegel roeber

Nietfter nod) SIa" entbeden. So ift anjuneßmen, baß

man mehr naeß bent ©efüßl unb bem tiäcbflltegenben
Sebûrfnië baute, unb ba fiep mit mehr ober weniger
Slusnaßmen nur roirtltcße Nîetfier mit größeren Stielten
befaßten, bte 3luönußung be§ Saugelânbeë nadj ber £öße
nod) weniger nötig war unb eë fieß meiftenë um @e=

fcßäftößäufer unb folche mit wenigen Sffioßn.ungcn ßan»

belte, fanb man genug gute unb jwedenlfptecßenbe Set
fptele, an bte man fieß anlehnen fonnte, obne ber ©igen-
art 3roang anjutun.

@rft mit bem rafcß juneßmenben iffiadfëtum ber

©roßfiäbte unb Stabtgemeinben, mit ber ftetgenben

Sobenausnüßurtg, bie eine Steigerung beë Sobenpretfeë
cerurfacßt, enbltcß baë Sebûrfnië für ©rfteüung oon

Nltetrooßnungen — aEe btefe Urfadßen jufammengenom»
men — ließen naeß unb naeß ben Stäbtebau unb bie

fiäöiifcßen SBoßnfragen ju eigentlichen SBiffenfcßaften
werben. ©aê hoben aueß bte teeßnifeßen gjocßfcßuten

erfannt, bie fett etwa 10 3aß«n bem Stäbtebau cer»

meßrte Slufmerffamfett feßenfen unb entfprecßenbe Sor»

lefungen tn ihre Seßrpläne aufneßmen.
3n früßeren Qaßrjeßnten waren bie Saugefeße unb

Sauorbnungen mehr ober faft auSfdßließttcß prioater
Natur. Sett bte Cffentließ feit in oermeßrtem Stoße ju
aEen mögltcßen Seiftungen auf bem ©ebiet beë Sau»

roefenë ßerangejogen wirb unb mancßmal bei Straßen»
forreftionen unb Stroßenoerbreiterungen bie Nacßtetle
ber ju weit geßenben prioatreeßttießen 2luönußmtg ber

©runbftüde mit großen Opfern auf fieß neßmen mußte,

treten bte öffentlichen Qntereffen meßr tn ben Sorben
grunb. ©te Nüdficßt auf baë öffentliche SCßoßl war audß
bte Srtebfeber für bie jaßlretcßen baupolijeilicßen @in=
ftßränfungen unb anbern Sünben, bte bte älteren Sau=
gefeße unb Sauorbnungen auf bem ©ewiffen ßaben. llr=
fprüngltdß bte faft fcßranfenlofe ffretßeit, bte aber otelfadb
jum Stäben ber 3lEgemeinbett unb jum Eta^teil oteler
ißrioaten mißbraueßt würbe; nadßßer bte ftrenge Sor=
feßrift unb Regelung, oßne 3ulaffung oon 3lu§naßmen
tn befonberen ffäüen ober ©ewäßrnng oon Neuerungen
auf bem ©e&tete beë Sauroefenë.

SSßenn aueß in Slnleßnung oon 2lrt, 686 be§ Scßroetj.
3itulgefeßbu(ßes bie ßantone in ißren neuen Saugefeßen
ober in ben entfpreeßenben Seftimmungen beë @tnfüß=
rungSgefeßeä bem öffentlichen Qntercffe nodß weitere Se»
fttmmungen unterfteEen, fo bricht flcß bodß aEmäßli^
bie @rfenntni§ burdß, baß man woßl Sauorbnungen unb
Saugefeße auffteBen, baß man aber in biefen ben
meinben unb Seßörben, foroie ben Saufünßlern etwas
meßr Spielraum geben muß.

Son etnjelnen lusnaßmen unb Neuerungen wirb
nodß ju fpresßen fein; ßter barf woßl erwähnt werben,
rote ftd) in ber leßten 3eii bie Inftcßten über „ffcuer=
fidßerbeii" geänbert ßaben ; man benfe an @ifen, ©ranit
unb £clj 2Ba§ in ©efeß unb Sorfcßriften aïë ba§
©t^erfte gepritfen, gilt na^ neuern ©rfaßmngen al§ ge=
fäßrlicß unb umgefeßri : ©iferne ^üren unb etferne Sat=
fen oeüieren im geuer ißre Sianbfeftigfett. ©rßißte
Steppen unb Nußepläße au§ ©ranit ftürjen ein, wenn
ein fatter SSBafferftraßl fie trifft, wäßrettb ^arlßoljtreppen,
namerdlidß wenn fie oerpußte Unterfidßten ßaben, längere
3eit wiberfteßen unb audß eifernen treppen überlegen
finb. ®ut unterhaltene unb gut geftrießene Scßlnbel»
feßirme fmb gar nidßt fo feuergefäßrltdß, wie man oor
20 unb meßr Qaßreti glaubte anneßmen ju müffen.

3fu§ biefen ®efxd|têpunften ßerauS wirb eë im aEge=
meinen rießitger unb jwfdbienücßer fein, in aEfäEigen
fantonalen Saureglementen nur bie Nidßilinien anjugeben
unb bie ©tnjdßetten ben örtltdjen Sorfcßriften ju über»
loffer. SBetm e§ felbft in ©emeinben man^mal lange
bauert, bi§ man fieß jur tnberung be§ Sauregïementèë
entffßließt, wie oiel länger muß man warten/ bis fan»
tonale ©efeße norbereitet, burdßberaten fmb unb glüdlidb
bte aüfäEige Solfëabftimmung ßtnier fidß ßaben/ ©ann
ifi nießt ju oergtffen, baß foldße etngreifenbe fantonale
©efeße mancßmal ber llngunft ber 3eit, einigen S^lag»
Wörtern unb ganj unfadßlicßen Unterftrömungen jum
Opfer faEen. roäßrenb lofale ©efeße oiel eher ©nabe
ßnben. ©tn Seifplel ßtefür liefert ber Santon St. ©aEen.
ber ©ntwurf für etn îantonaleë Saugefeß (oom 14 Slug.
1900) îam nur bis pr erßeu Sefung, im Januar 1909.
3Beil man einen SNißetfolg bei ber SolfSabjtimmung 6e»

füreßtete, würbe bie Sorlage oorläußg beifette gelegt
©er Negierungërat bes ÜanlonS ©t '©aEen ßat ßtß
aber bamit beßolfen, baß er tn einem S?rei§fcßreiben be»

treffenb ben ©rlaß oon Saureglementen oom 2. gebruar
1912, Die aEgemeinen ©runblinien, bie bei ber ïïuëar»
bedang oon örtlidßen Sanoorfdßriften maßgebenb fein
foEen, feftlegte. ©abureß erßalten nidßt aEein bte @e=
meinben eine oortrefftidße, bte rechtlichen Serßältniffe
Harlegenbe Slnlettung, fonbern eë ift ben oerantroortltcßen
Organen audß eßer mögltdß, bte meßr ober weniger ein»
ßeittieß aufgebauten Entwürfe ber etnjelnen ©emetnben
ju prüfen, ©tefe Negelung nmß al§ eine feßr glüdlicße
ßejeidßnet werben, fofern man ben etnjelnen ©emeinben
mit Nüdftcßt auf befonbere Serßältniffe feie nötige Se»
wegungëfreibett einräumt.

PJ mit SluffteEung ber Sauorbnung be»
faffen Stelfacß maeßt man bie ©rfaßrung, baß bieë
jum größten ©etl ben Çerren Triften überlaffen wirb.
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Lleber die Revision von
Gemeinde-Bauordnungen.

(Korr.)

à. Allgemeines.
Obwohl in der gegenwärtigen Zeit Volk und Behör-

den „gesktzesmüde" sind, ist es doch empfehlenswert, die

für die nächste Zeit in Aussicht genommene Revision von
Gemeinde Bauordnungen bald in die Wege zu leiten.

Denn einmal ist die schwache Baubetätigung insofern für
die Einführung neuer Bauordnungen günstig, weil der

Übergang vom alten zum neuen weniger Zweifel bringt
bei Eingaben, die kurz vor der Übergangsfrist eingereicht

werden; dann ist im allgemeinen auf den Bauämtern
die nötige Zeit eher vorhanden, um sich gründlich dieser

meist weitgreifenden Aufgabe zu widmen; endlich hat

man auch w der vorberatenden wie in der „gesetzgeben-

den" Behörde besser Zeit für die Behandlung dieses

Stoffes, der sonst meistens wegen Geschäftsüberhäufung

verschoben und für den Durchschnitt der Behördemitglie-
der als etwas eintönige Vorloge gerne auf spätere Sitzun-

gen aufgespart wird.
Eine neue Bauordnung ist für die bauliche Entwick-

lung eines Gemeindewesens von sehr großer Bedeutung,
sowohl in Wirtschaftlicher, gesandheits- und seuerpolizei-

sicher, als auch in ästhetischer Hinsicht. Es sind nament-

lich zwei Bestrebungen, die mehr oder weniger zu ein-

ander im Gegensatz stehen. Auf der einen Seite die

Pflicht der Behörde, für gesunde Wohnungen, gute

Straßeuanlagen usw. zu sorgen, auf der andern die Ver-
pönung der „Schablone".

Zur Erzielung der ersteren sind eingehendere Vor-
schnften unbedingt erforderlich, während sie der Errei-
chung des zweiten Zieles vielfach hinderlich im Wege
stehen. Namentlich wird gerne auf "die alten Städte
hingewiesen und in der Tat: die alten Städte und

Straßen haben einen besonderen Reiz für alle diejenigen,
die den Kunsteindrücken nicht verschlossen sind. Wenn

man etwa nach dem Meister forscht, der dflse stimmungs
volle Anlage entworfen, so wird man in der Regel weder

Meister noch Plan entdecken. So ist anzunehmen, daß

man mehr nach dem Gefühl und dem Nächstliegenden

Bedürfnis baute, und da sich mit mehr oder weniger
Ausnahmen nur wirkliche Meister mit größereu Projekten
befaßten, die Ausnutzung des Baugeländes nach der Höhe
noch weniger nötig war und es sich meistens um Ge-

schäftshäuser und solche mit wenigen Wohnungen hau-
delte, fand man genug gute und zweckentsprechende Bei
spiele, an die man sich anlehnen konnte, ohne der Eigen
art Zwang anzutun.

Erst mit dem rasch zunehmenden Wachstum der

Großstädte und Stadtgemeinden, mit der steigenden

Bodenausnützung. die eine Steigerung des Bodenpreises
verursacht, endlich das Bedürfnis für Erstellung von
Mietwohnungen — alle diese Ursachen zusammengenom-
men — ließen nach und nach den Städtebau und die

städtischen Wohnfragen zu eigentlichen Wissenschaften
werden. Das haben auch die technischen Hochschulen

erkannt, die seit etwa I() Iahren dem Städtebau ver-

mehrte Aufmerksamkeit schenken und entsprechende Vor-
lesungen in ihre Lehrpläne aufnehmen.

In früheren Jahrzehnten waren die Baugesetze und

Bauordnungen mehr oder fast ausschließlich privater
Natur. Seit die Öffentlichkeit in vermehrtem Maße zu

allen möglichen Leistungen auf dem Gebiet des Bau-
wesens herangezogen wird und manchmal bei Straßen-
korreklionen und Stroßenoerbreiterungen die Nachteile
der zu weit gehenden privatrechtlichen Ausnutzung der

Grundstücke mit großen Opfern auf sich nehmen mußte,

treten die öffentlichen Interessen mehr in den Vorder-
gründ. Die Rücksicht auf das öffentliche Wohl war auch
die Triebfeder für die zahlreichen baupolizeilichen Ein-
schränkungen und andern Sünden, die die älteren Bau-
gesetze und Bauordnungen auf dem Gewissen haben. Ur-
sprünglich die fast schrankenlose Freiheit, die aber vielfach
zum Schaden der Allgemeinheit und zum Nachteil vieler
Privaten mißbraucht wurde; nachher die strenge Vor-
schrift und Regelung, ohne Zulassung von Ausnahmen
in besonderen Fällen oder Gewährung von Neuerungen
auf dem Gebiete des Bauwesens.

Wenn auch in Anlehnung von Art 686 des Schweiz.
Zivilgesetzbuches die Kantone in ihren neuen Baugesetzen
oder in den entsprechenden Bestimmungen des Einsüh-
rungsgesetzes dem öffentlichen Interesse noch weitere Be-
sstmmungen unterstellen, so bricht sich doch allmählich
die Erkenntnis durch, daß man wohl Bauordnungen und
Baugesetze aufstellen, daß man aber in diesen den Ge-
meinden und Behörden, sowie den Baukünstlern etwas
mehr Spielraum geben muß.

Von einzelnen Busnahmen und Neuerungen wird
noch zu sprechen sein; hier darf wohl erwähnt werden,
wie sich in der letzten Zeit die Ansichten über „Feuer-
sicherheit" geändert haben; man denke an Eisen, Granit
und Holz Was in Gesetz und Vorschriften als das
Sicherste gepriesen, gilt nach neuern Erfahrungen als ge-
fährlich und umgekehrt: Eiserne Türen und eiserne Bal-
ken verlieren im Feuer ihre Standfestigkeit. Erhitzte
Treppen und Ruheplätze aus Granit stürzen ein, wenn
ein kalter Wasserstrahl sie trifft, während Hartholztreppen,
namentlich wenn sie verputzte Untersichten haben, längere
Zeit widerstehen und auch eisernen Treppen überlegen
sind. Gut unterhaltene und gut gestrichene Schindel-
schirme sind gar nicht so feuergefährlich, wie man vor
20 und mehr Jahren glaubte annehmen zu müssen.

Aus diesen Gesichtspunkten heraus wird es im allge-
meinen richtiger und zweckdienlicher sein, in allfälligen
kantonalen Baureglementen nur die Richtlinien anzugeben
und die Einz-lhetten den örtlichen Vorschriften zu über-
lassen. Wenn es selbst in Gemeinden manchmal lange
dauert, bis man sich zur Änderung des Baureglemeàs
entschließt, wie viel länger muß man warten/ bis kan-
tonale Gesetze vorbereitet, durchberaten sind und glücklich
die allfällige Volksabstimmung hinter sich haben/ Dann
ist nicht zu vergessen, daß solche eingreifende kantonale
Gesetze manchmal der Ungunst der Zeit, einigen Schlag-
Wörtern und ganz unsachlichen Unterströmungen zum
Opfer fallen, während lokale Gesetze viel eher Gnade
finden. Ein Beispiel hiefür liefert der Kanton St. Gallen,
der Entwurf für ein kantonales Baugesetz (vom 14 Aug.
1900) kam nur bis zur ersten Lesung, im Januar 1909.
Weil man einen Mißerfolg bei der Volksabstimmung be-
fürchtete, wurde die Vorlage vorläufig beiseite gelegt
Der Regierungsrat des Kantons St Gallen hat sich
aber damit behalfen, daß er in einem Kreisschreiben be-
treffend den Erlaß von Baureglementen vom 2. Februar
1912, die allgemeinen Grundlinien, die bei der Ausar-
beitung von örtlichen Bauvorschriften maßgebend sein
sollen, festlegte. Dadurch erhalten nicht allein die Ge-
meinden eine vortreffliche, die rechtlichen Verhältnisse
klarlegende Anleitung, sondern es ist den verantwortlichen
Organen auch eher möglich, die mehr oder weniger ein-
heitlich ausgebauten Entwürfe der einzelnen Gemeinden
zu prüfen. Diese Regelung muß als eine sehr glückliche
bezeichnet werden, sosern man den einzelnen Gemeinden
mit Rücksicht auf besondere Verhältnisse die nötige Be-
wegungssreiheit einräumt.

w's/ìA mit Aufstellung der Bauordnung be-
fassen? Vielfach macht man die Erfahrung, daß dies
zum größten Teil den Herren Juristen überlassen wird.
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Ob ba§ gerabe bie etnjig mögliche Söfung ift, barf man
bejroeifeln. ©eroif? fxnb bie guriften für bic rechtlichen
gragen bie gegebenen Mitarbeiter; aber ebenforoicbtig ift
baS fünftlerifcbe, baS tec^nifd^e unb fat^mannifcf)e ©lement
in einer folgen SorberatungSfommiffion. 9Bo eS rnög*
lieh ift, roirb man bie Mitarbeiter auS alien biefen
Greifen beijteben unb ja nicht bie Dluffteüung beS @nt=

rourfes einer Saufommiff ion aus lauter Dlicbtfacbleuten
überlaffen. ge mehr Kreife einen ©tnblicf erhalten in
bie ©injelbeiten unb ben 2Berbegang eines SaugefeijeS,
um fo meßr merben fte bie Slrbeit mürbigen unb in ißren
Greifen befürworten,

ß. 9lictjt(inien für bie "Seftimmungen ber
Sßauotfmtmg.

I. ÜberbauungSpläne.
Dieben ben allgemeinen ©runbfäben über baS 21uf*

lageoerfabren unb bem gnbalt ber ÜberbauungSpläne
roirb mancherorts auch bie Saufperre oorgefeben für ®e=

biete, für bie eine Sinberung ober Dluffteüung eines Se*
bauungSplaneS befdjloffen rourbe. Um ben StcgenfcbaftS*
heftier oor 3Biüfür unb (Schaben p frühen, roirb man
btefe Saufperre befriften; roenn ber ÜberbauungSplan
tnnert einer geroiffen grift (j. 3. 1 gabt) nicht offent»
lidE) aufgelegt roirb, tritt bie Saufperre außer Kraft.

grüber begnügte man fief) metftenS, Straßen* unb
Saulinienpläne öffentlich auSjufchrelben. gn ber beuti*
gen gett bürfte man oon ben Sebörben oetlangen, baß
fie bie betroffenen oon ber 21uflage fcbriftlidb in Kennt'
nt§ fe^en.

©in genehmigter ÜberbauungSplan foü nur bann ge*

änbert roerben bürfen, roenn injroifchen neue Serbältniffe
eingetreten ftnb, b. b- neue @eftcf)t§panfte bieS bebingen.

SluS aftbetifdjen ©rünben foil es möglich fein, bei

beftehsiiben ©ebäuben Dlnpaffung an bie neuen
Sau* unb Höhenlinien DluSnabmen ju gehalten.

11. ©traf? en bau.
Dtefe Materie ift meifi burch îantonale ©efebgebung

geregelt. Möglichft roenig ©tnjeloorlcbriften befürworten
roir für bie breite ber gabrbabn unb Srottoirs. Die
Serbältniffe ftnb innerhalb einer Ortfcf)aft ju mannig*
faltig unb ju febr non ben örtlichen Ümftänben abbän*
gig, als baß man burch ein allgemeine! ©d)ema etne

gormel auffteüen foü gm SebauungSplan felbft, ber
fojufagen ein Kunftroetf fein foil, ftnb Haupt* unb Die*

benftraßen, ferner DBobnfirafjen unb gußroege, nament*
Itch auch öffentliche ^lätje ju berücf|tcf)tigen.

III. Sorfdjriften binfichtlitf) beS
öffentlichen SerfebrS,

Hier, ift oon ber Saulinie ju reben. grüber oer*
ftanb man barunter — unb an oielen Orten roieb ba§
beute noch fo gebanbbabt — biejenige Slnte, über bie

hinaus nicht gebaut roerben barf. Die ©traßenbilber
ber legten 3—4 gabrjebnte fpracben beutlich genug, rote

etntönig folçhe ©täbtebilber roirîen, gn erfter Slnte
roirb man bie Sorbauten jroifchen Saullnie unb Straffen*
ranb auch im ©rbgefchoß nicht unoernünftig oerbieten,
fonbern je nach bem Dlbftanb genannter Sinlen ermög*
liehen. Set Sorbauten in ben obern ©toefroerfen unb
an ben ©eltenfaffaben, beim Dacboorfprung ufro. barf
man, unter Seobacbtung etneS angemeffenen Minbeft*
abftanbeS oon ber Dladjbargrenje roteber größere DluS*
Iabungen geftatten, beim ©InoetßänbmS jroeier Dlachbarn
ben Mlnbeftabftanb aufbeben, ga noch mehr : ©ofern
bie Straße nicht p febr befchattet roirb unb eS jur Ser»
fchönerung beS ©trafen* unb ißlabbilbeS btent, foKte e§

auSnabmSroeife geftattet fetn, einzelne Häufer unb Haus*
gruppen, ferner ©artenbäuS^en, ©IngangSbauten unb

ähnliche leichte Sauten bis an ben ©Iraßetiranb ju fteflen.
(Solche unb anbete DluSnabmen roirb man oom ©tanb*
punît ber Öffentlicbfeit immer oerantroorten fönnen, roenn
ber Sauenbe ber Öffentlichfett befonbere Sorteile ein*
räumt, bie man oon ihm fonft nicht oerlangen fönnte.
Daburcb follte eS mögltdE) fein, bie manchmal roiberftn*
nige „©cbablone" ju oermeiben unb anberfeitS berechtig*-
ten Dleuerungen in ber ©efamtanlage roie in ©Injelbeiten
eher ©tngang p oerfebaffen.

SlbnlicheS gilt oon ben ©infriebungen. Dluch
ba meßt p otele Detailoorfcbriften, bie für baS öffent*
liehe 2öobl belanglos, für otele aber läftig ftnb. gn etn*
fa^en SBobnquartieren fei auch bie etnfache ©infrtebung
geftattet, bem SBoblbabenberen pr DlbroechSlung eine

fonft „gefetjtöibrige" Mauer als DluSnabme beroitligt,
nämlich bann, roenn ©infriebungen unb Mauern längS
ber Straffe, ferner Stützmauern unb bergl, pfolge ihrer
DluSgeftaltung unb Sage öaS Straffen* ober SanbfchaftS*
bilb ober bie äuffete @rfch?inung beS pgebörigen HaufeS
tn äftbetifdber ^)tnficht oerbeffern unb für bie Öffentlich*
feit fein Dladjtetl entftebt, ober roo befonbere Serbältniffe
e§ nötig madben.

IV. Sorfchriften btnfichtlidb her
geuerficherbeit.

Hier feine aUp gro^e Dîngftticbîett roegen benHols*
bauten; alfo feine übermäßigen Dlbftänbe bei beroobn*
ten Holjbauteu unb Dlichtberechnurg eines „©cbäubeab*
fianbeS" für fleinere jroifchenftebenoe Sauten unb 2in»

bauten, j. S. ©cbufzbächer, Sauben, ©artenbäuSdhen,
KeQereingärge ufro. Sluch foE bie DluSfchmücfung ein*
meiner ©iebelfelber ufro., burch H"^' unb ©chinbeloer*
fleibung feinen größeren ©ebäubeabftanb bebingen.

Set ben Sranbmauern follte ber früher obliga*
torifdbe Sorfprung über bie Dachfläche (an einzelnen
Orten rourbe er fogar unter bem DacbgeftmS oerlangt)
fo ö'iel als mögli^ roegfatleri. Sei Heineren ober bei

©InfamilienMetbenbäufern fann man ÖaS mibebenflich
tun ; bei Häufern mit mehreren ©toef roetfen als Sicher*
beit feuerfiebere Dachbauten bebtngen. gm anfteigenben
©ebäube follen bie ©iebel abgeftuft roerben. Sranb*
mauerftäcben, bie einftroeilen auf einer ©ette nicht benûtjt
roerben, ftnb p oerputjen unb mit gefälligem Dlnftridb
ober entfprechenber Sepfianpng p oerfeben. Durch
übereinfunft ber Dlachbarn foü man geftatten, folebe, auf
einer ©eite unbenü^te Sranbmauern mit Öffnungen p
burchbrecben, mit ©efimfen, Dachoorfpcüngen ufro. p
oerfeben. Din ©teile ber gemeinfamen Sranbmauer foü
eS geftattet fein, bie Sranbgiebel abproalmen unb btefe
aBalmen fpäter burch «tuen Ouerfattel p oerblnben, fo*
fern im Ouerbach, baS fpäteftenS mit bem Stufbau be§

jroeiten DiachbarbaufeS erfteüt roerben muß, nach ben

allgemeinen Seftimmungen eine Sranbmauer erfteüt roirb.
geuerftätten unb Kamine. 3luf biefem ©ebtet

roechîeln Dlnfchauungen unb Dleuerungen. Kochetnridb*
tungen ftnb tn ©cblafpnmetn roenn möglidb 9« nicht
ober nur bei oermebrtem Suftraum p beroiüigen. ®aS»

öfen unb ©aSbabeöfen bebtngen richtige Dlbpge, roenn
immer möglich tn befonbere Kamine. Den befonberen
Dlaucbrobrcmfcblüffen, neueren Kaminröbren ufro. ift ©in*

gang p ermöglichen, ftatt ber SalfenauSroüung tn ©tetn
audb biejenige in Seton p geftatten. ©ternit, Slébeft
ufro. finb fô gute gfolierungSmittel, baß fte bebeutenb
fleinere 2lbftänbe oom HoU^^t ermöglidben.

V. Sorfchriften binfidbtlich ber ©efunbbeit.
©dbon mittelgroße ©täbte bürften mit ber ©tnteilung

tn Saujonen einen Setfudß machen, namentlich bann,
roenn fte tn ben äußern ©ebteten noch über größere
glächen unüberbauteS unb nicht beftraßteS ober gar noch
nid&t „baureife!" Sanb oerfügen. Die fdbetnbar unüber*
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Ob das gerade die einzig mögliche Lösung ist, darf man
bezweifeln. Gewiß sind die Juristen für die rechtlichen
Fragen die gegebenen Mitarbeiter; aber ebensowichtig ist
das künstlerische, das technische und fachmännische Element
in einer solchen Vorberatungskommission, Wo es mög-
lich ist, wird man die Mitarbeiter aus allen diesen
Kreisen beiziehen und ja nicht die Aufstellung des Ent-
wurfes einer Baukommission aus lauter Nicht fachleuten
überlassen. Je mehr Kreise einen Einblick erhalten in
die Einzelheiten und den Werdegang eines Baugesetzes,
um so mehr werden sie die Arbeit würdigen und in ihren
Kreisen befürworten,

k. Richtlinien für die Bestimmungen der
Bauordnung.

I. Überbauungspläne.
Neben den allgemeinen Grundsätzen über das Auf-

lageverfahren und dem Inhalt der llberbauungspläne
wird mancherorts auch die Bausperre vorgesehen für Ge-
biete, für die eine Änderung oder Aufstellung eines Be-
bauungsplanes beschlossen wurde. Um den Liegenschaft-
besitzer vor Willkür und Schaden zu schützen, wird man
diese Bausperre befristen; wenn der Überbauungsplan
innert einer gewissen Frist (z. B, 1 Jahr) nicht öffent-
lich aufgelegt wird, tritt die Bausperre außer Kraft.

Früher begnügte man sich meistens, Straßen- und
Baulinienpläne öffentlich auszuschreiben. In der heuti-
gen Zeit dürfte man von den Behörden verlangen, daß
sie die betroffenen von der Auflage schriftlich in Kennt-
nis setzen.

Ein genehmigter Überbauungsplan soll nur dann ge-
ändert werden dürfen, wenn inzwischen neue Verhältnisse
eingetreten sind, d. h. neue Gesichtspunkte dies bedingen.

Aus ästhetischen Gründen soll es möglich sein, bei

bestehenden Gebäuden hinsichtlich Anpassung an die neuen

Bau- und Höhenlinien Ausnahmen zu gestatten,

ll. Straßenbau.
Diese Materie ist meist durch kantonale Gesetzgebung

geregelt. Möglichst wenig Einzelvorschriften befürworten
wir für die Breite der Fahrbahn und Trottoirs. Die
Verhältnisse sind innerhalb einer Ortschaft zu mannig-
faltig und zu sehr von den örtlichen Umständen abhän-
gig, als daß man durch ein allgemeines Schema eine

Formel ausstellen soll Im Bebauungsplan selbst, der
sozusagen ein Kunstwerk sein soll, sind Haupt- und Ne-

benftraßen, serner Wohnstraßen und Fußwege, nament-
lich auch öffentliche Plätze zu berücksichtigen.

III. Vorschriften hinsichtlich des
öffentlichen Verkehrs,

Hier ist von der Baulinie zu reden. Früher ver-
stand man darunter — und an vielen Orten wird das
heute noch so gehandhabt — diejenige Linie, über die

hinaus nicht gebaut werden darf. Die Straßenbilder
der letzten 3—4 Jahrzehnte sprachen deutlich genug, wie
eintönig solche Städtebilder wirken. In erster Linie
wird man die Vorbauten zwischen Baulinie und Straßen-
rand auch im Erdgeschoß nicht unvernünftig verbieten,
sondern je nach dem Abstand genannter Linien ermög-
lichen. Bei Vorbauten in den obern Stockwerken und
an den Seitenfassaden, beim Dachvorsprung usw. darf
man, unter Beobachtung eines angemessenen Mindest-
abstandes von der Nachbargrenze wieder größere Aus-
ladungen gestatten, beim Einverständnis zweier Nachbarn
den Mindeftabstand aufheben. Ja noch mehr: Sofern
die Straße nicht zu sehr beschattet wird und es zur Ver-
schönerung des Straßen- und Platzbildes dient, sollte es
ausnahmsweise gestattet sein, einzelne Häuser und Haus-
gruppen, ferner Gartenhäuschen, Eingangsbauten und

ähnliche leichte Bauten bis an den Straßenrand zu stellen.
Solche und andere Ausnahmen wird man vom Stand-
punkt der Öffentlichkeit immer verantworten können, wenn
der Bauende der Öffentlichkeit besondere Vorteile ein-
räumt, die man von ihm sonst nicht verlangen könnte.
Dadurch sollte es möglich sein, die manchmal widersin-
nige „Schablone" zu vermeiden und anderseits berechtig-
ten Neuerungen in der Gesamtanlage wie in Einzelheiten
eher Eingang zu verschaffen.

Ahnliches gilt von den Einfriedungen, Auch
da nicht zu viele Detailvorschriften, die für das öffent-
liche Wohl belanglos, für viele aber lästig sind. In ein-
fachen Wohnquartieren sei auch die einfache Einfriedung
gestattet, dem Wohlhabenderen zur Abwechslung eine
sonst „gesetzwidrige" Mauer als Ausnahme bewilligt,
nämlich dann, wenn Einfriedungen und Mauern längs
der Straße, ferner Stützmauern und dergl, zufolge ihrer
Ausgestaltung und Lage das Straßen- oder Landschafts-
bild oder die äußere Erscheinung des zugehörigen Hauses
in ästhetischer Hinsicht verbessern und für die Öffentlich-
keit kein Nachteil entsteht, oder wo besondere Verhältnisse
es nötig machen.

IV. Vorschriften hinsichtlich der
Feuersicherheit.

Hier keine allzu große Ängstlichkeit wegen den Holz-
bauten; also keine übermäßigen Abstände bei bewohn-
ten Holzbauteu und Nichtberechnunq eines „Gebäudeab-
standes" für kleinere zwischenstehenue Bauten und An-
bauten, z, B. Schutzdächer, Lauben, Gartenhäuschen,
Kellereingänge usw. Auch soll die Ausschmückung ein-
zelner Giebelfelder usw., durch Holz- und Schindeloer-
kleidung keinen größeren Gebäudeabftand bedingen,

Bei den Brandmauern sollte der früher obliga-
torische Vorsprung über die Dachfläche (an einzelnen
Orten wurde er sogar unter dem Dachgesims verlangt)
so viel als möglich wegfallen. Bei kleineren oder bei

Einsamiliem Reihenhäusern kann man das unbedenklich

tun; bei Häusern mit mehreren Stockwerken als Sicher-
heit feuersichere Dachbauten bedingen. Im ansteigenden
Gebäude sollen die Giebel abgestuft werden, Brand-
mauerflächen, die einstweilen auf einer Seite nicht benützt
werden, sind zu verputzen und mit gefälligem Anstrich
oder entsprechender Bepflanzung zu versehen. Durch
Übereinkunft der Nachbarn soll man gestatten, solche, auf
einer Seite unbenützte Brandmauern mit Öffnungen zu
durchbrechen, mit Gesimsen, Dachvorsprüngen usw. zu
versehen. An Stelle der gemeinsamen Brandmauer soll
es gestattet sein, die Brandgiebel abzuwalmen und diese

Walmen später durch einen Quersattel zu verbinden, so-

fern im Querdach, das spätestens mit dem Ausbau des

zweiten Nachbarhauses erstellt werden muß, nach den

allgemeinen Bestimmungen eine Brandmauer erstellt wird.
Feuerstätten und Kamine. Auf diesem Gebiet

wechseln Anschauungen und Neuerungen. Kocheinrich-
tungen sind in Schlafzimmern wenn möglich gar nicht
oder nur bei vermehrtem Luftraum zu bewilligen. Gas-
öfen und Gasbadeöfen bedingen richtige Abzüge, wenn
immer möglich in besondere Kamine. Den besonderen
Rauchrohranschlüssen, neueren Kaminröhren usw. ist Ein-
gang zu ermöglichen, statt der Balkenausrollung in Stein
auch diejenige in Beton zu gestatten. Eternit, Asbest
usw. sind sô gute Jsolierungsmittel, daß sie bedeutend
kleinere Abstände vom Holzwerk ermöglichen.

V. Vorschriften hinsichtlich der Gesundheit.
Schon mittelgroße Städte dürften mit der Einteilung

in Bauzonen einen Versuch machen, namentlich dann,
wenn sie in den äußern Gebieten noch über größere
Flächen unüberbautes und nicht bestraßtes oder gar noch
nicht „baureifes" Land verfügen. Die scheinbar unüber-
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rohtblichen ©chroierigfeiten laffen fic^ bei näherem ©im
gehen ganj gut bewältigen. SnberfettS bringt eine 3lb=

fïufung nach gotten ganj roefentlicïje Sorteile. ©tnmal
roirb man Detfdjlebene Sorfcßriften über Sauroetfe, 3lb=

ftänbe unb Sauhöhe auffteßen, jo baß bie ©intönigfeit
nermteben ifi; bann œirb in ben äußern Saujonen ber
SobenpreiS mdfjt jo unftnnig in bte flöhe getrieben, roenn
ber Soben ntcßt jo ftar! auSgenüßt roerben fann; enb=

ließ fann man in etnjelnen ©ebieten bie ©rfteflung non
©ruppero unb fRethenhäufern begunftigen SeifptelSroeife
mirb man in bem fünjtigen „Kerro" ober @efchäftSge>

biet als SRegel bie gefdfjioffene Sauroeife mit höherer
Sauberechtigung, in einem mittleren ©eblet bie offene
ober halboffene mit mittelhohen fiäufern, in einem äußern
©ebtet bte erweiterte offene ober halboffene Sauroeife
mit mäßig £>ohen Sauten annehmen. Çalboffen nennen
mir eS, menn jroet unb brei fpäufer jufammengebaut
merben bürfen; im mittleren unb äußern ©ebtet roirb
man unter geroiffen Sebtngungen bie ®ruppen= unb
Steihenhäufer geftatten.

©er ®ebäube unb ©renjabftanb, oetfchieben
in ben einzelnen Saujoner., hat fid& nach ber Summe
ber maßgebenben ©ebäubehöhen ju richten. Stelfadj
finbei man noch f° etnjetiige Seftimmungen, baß ber ju=
erft Sauenbe für ft<h im Sorteil ifi unb gleichseitig ben
Nachbarn fdhäbigt. ©§ gibt ffalle, roo einer fdlion ba
burc| im Nachteil ift unb mit feinem weniger hohen
£>au§ einen größeren SIbfianb einhalten muß, roeil fein
Machbar einen ©ag früher für ein hö^crcä f>au§ bie

Sauanjeige einreichte unb Saugefpanne auffteüte. 9îic&=

tigerœetfe joli jeber auf feinem eigenen ©runbfiücf für
ben feinem fiauS entjprechenben 2lbftanb jorgen.

©te SJleffung ber ©ebäubeljöhe ifi ein Diel--

umftritteneê unb oft fiubierteS problem. Sielfach nimmt
man nodh bas ®achgefim§ als maßgebenb an. ©eit
man aber in ber neueren 2IrdE)ite£tur über bem etgent»
liehen ober „fdhetnbaren" ©achgefim§ höber ausgebaute
©ächer oorßeht, fett man breitere ©iebel, Sftanfarben,
©ürme unb bergl. baut, roirb man bem baburch bem

Machbar entftehenben oermehrten ©ntjug oon Suft unb
Sicht bürde) neuere Seftimmungen auf permehrten @e=

bäubeabfianb begegnen müffen.
Über bte fpöhenoerhältniffe im Innern trifft

man in ben perfchtebenen Kantonen fehr flarf abroeidhenbe

Sorfdtjriften. SJian foß auch öa nicht burch übermäßige
frohen ba§ Sauen (unb feigen im SGBtnter) unnötig oer=

teuern, für ©achrochmmgen unb ©ach=@lnjeljimmer ge*
roiffe Ausnahmen als ©xleidhterung geroähren.

Sum Schuß gegen geueßtigfeit doîi Söohn»
räumen roirb man am beften Unterfeßerung perlangen,
ober bann einen lüftbaren Hohlraum oon roenigfienS
30 cm frohe, ober enbltdh. eine ebenfo höh* jmecEmäßige

Sfolierfchidjt.
©ie ff en fier roerben mehr unb mehr nach ber So=

benflache, nicht mehr nach bem iRauminboft bemeffen.
©ie ©röcEnefriften finb ben örtlichen Serßält*

niffen anjupaffen; bei fünftltdher SluStrödfnung nach

roiffenfdhaftlidh begrünbeten unb praftifeß beroährten Ser*
fahren (alfo nicht etroa bte gewöhnlichen KofSöfen) bürf=
ten roefentlidje Kürjungen ber ©röetnefriften eingeräumt
roerben.

VI. Unterhalt ber Sauten.
fiter bilbet ber Umbau non beftehenben @e

bänben immer bie hetfelfte grage. ©o roenig eS im
aßgemetnen angeht, bei Sinbetungen an beftehenben ©e=

bänben gleich bte auSnahmSlofe ©ureßführung ber neuen

Sorfcßriften geltenb ju machen, fo barf man boch ben

SRaßflab anlegen, baß eine Serbefferung beS bisherigen
3uftanbeS einjutreten hat- SBoßte man aßeS nach ben

neuen Sefiimmungen perlangen, fo roürben eben mandhe

Serbefferungen einfach unterbleiben unb ber unbefriebi*
genbe Sufianb fortbeftehen; anberfeitS barf man gerabeju
gefährliche Suftänbe nicht roeiter bulben, roenn bas £au§
einer bureßgehenben Umbaute unterroorfen roirb.

©in Kapitel für fleh hüben bann roieber bie Um>
bauten unb Stnberungen an ©ebäuben, bie
über bie Saulinie hinausragen. Qn folcßen
großen roirb man Umbauten unb Stnberungen nur bann
ohne roeitexeS geftatten, roenn fie jum geroöhnltdhen Unter*
halt riotroenbig finb. gBettergeßenbe Slnberungen (roie
Umbauten, 3Iufbauten, SBohnbarmacßung non oorher
nießt beroohnten Räumen) überhaupt jebe Serbefferung,
bte eine SBertoermehrnng folcher ©ebäube ober ©ebäube»
teile bejroecten, roirb man auSnahmSroeife beroißigen,
j S. roenn bie Saulinie erheblich hinter ber Straßen*
grenje liegt ober bas ©ebäube nicht auffaüenb über bie
Saulinie hinausragt, ober roenn bie ©ureßfüßrung ber
Saulinie nodh lange Seit in lusficßt fteht. In folcße
Seroißigungen roirb man ftetS ben im ©runbbueß oorju=
merïenben Sorbehalt fnüpfen, baß ber burdh etne folcße
Stnberung entftehenbe 3Jiehrroert oei einer ipäteren ©r-
roerbung für öffentliche Sroecïe außer Sercdhnung faßen
muß. ©tefen SJIehrroext roirb man praftifeßerroeife fofort
gegenfeitig feftfteßen, oereinbaren, in einer befiimmten
©umme auSbxücfen unb im ©runbbaeß oormerfen.

Seim formellen Serfahren finb bie örttidben
Serhältniffe unb ©ebräuche maßgebenb.

©elbfirebenb roirb man auch £>ei»nötfchuhbe
ftimmungen aufnehmen, jur ©rhaltung beS ©dhönen
unb gerichtlich ober bautechnifch SBextooUen, foroie jur
Sermeibung beS ©törenben unb Unfchönen. Stucß hier
foßte man roohl jn roeitgehenbe ©injelheiten oermetben,
roeil fojufagen jeber einjelne gafl roieber anberS liegt;
bureß prtoate Untechanblungen mit bem 3lrchitelten unb
Saußenn fommt man meiftenS raffet jum 3iel.

lieber
©ie ftetige Steigerung ber SlrbeitStöhne unb bie

geringiucrtiger luerbenben burchfchnittlichen ßeiftuiiqen
ber Slrbeiter tragen baju bei, baß in ben @äqerei= unb
Simmereibetrieben bie tpoIjbearbeitungSmafdjinen fidb
immer mehr unb mehr einbürgern.

Sum Schuß ber Arbeiter,' metdje biefe Sîafchtnen
bebienen, finb tu ben UnfaüoerhütungSborfchnften eine
Slnjahl Seftimmungen enthalten, welche als auSreichenb
angefchen werben bürfen, wenn fie gewiffenhaft befolgt
werben, ben Slrbeiter bor Unfällen ju fchüßen, foweit
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windlichen Schwierigkeiten lassen sich bei näherem Ein-
gehen ganz gut bewältigen. Anderseits bringt eine Ab-
stufung nach Zonen ganz wesentliche Vorteile. Einmal
wird man verschiedene Vorschriften über Bauweise, Ab-
stände und Bauhöhe aufstellen, so daß die Eintönigkeit
vermieden ist; dann wird in den äußern Bauzonen der
Bodenpreis nicht so unsinnig in die Höhe getrieben, wenn
der Boden nicht so stark ausgenützt werden kann; end-

lich kann man in einzelnen Gebieten die Erstellung von
Gruppen- und Reihenhäusern begünstigen Beispielsweise
wird man in dem künftigen „Kern-" oder Geschäftsge-
biet als Regel die geschlossene Bauweise mit höherer
Baubercchtigung, in einem mittleren Gebiet die offene
oder halboffene mit mittelhohen Häusern, in einem äußern
Gebiet die erweiterte offene oder halboffene Bauweise
mit mäßig hohen Bauten annehmen. Halboffen nennen
wir es, wenn zwei und drei Häuser zusammengebaut
werden dürfen; im mittleren und äußern Gebiet wird
man unter gewissen Bedingungen die Gruppen- und
Reihenhäuser gestatten.

Der Gebäude- und Grenzabstand, verschieden
in den einzelnen Bauzonen, hat sich nach der Summe
der maßgebenden Gebäudehöhen zu richten. Vielfach
findet man noch so einseitige Bestimmungen, daß der zu-
erst Bauende für sich im Vorteil ist und gleichzeitig den

Nachbarn schädigt. Es gibt Fälle, wo einer schon da

durch im Nachteil ist und mit seinem weniger hohen

Haus einen größeren Abstand einhalten muß, weil sein

Nachbar einen Tag früher für ein höheres Haus die

Bauanzeige einreichte und Baugespanne aufstellte. Rich-

tigerweise soll jeder auf seinem eigenen Grundstück für
den seinem Haus entsprechenden Abstand sorgen.

Die Messung der Gebäudehöhe ist ein viel-
umstrittenes und oft studiertes Problem. Vielfach nimmt
man noch das Dachgesims als maßgebend an. Seit
man aber in der neueren Architektur über dem eigent-
lichen oder „scheinbaren" Dachgesims höher ausgebaute
Dächer vorsteht, seit man breitere Giebel, Mansarden,
Türme und dergl. baut, wird man dem dadurch dem

Nachbar entstehenden vermehrten Entzug von Luft und

Licht durch neuere Bestimmungen auf vermehrten Ge-

bäudeabstand begegnen müssen.
Über die Höhenverhältnisse im Innern trifft

man in den verschiedenen Kantonen sehr stark abweichende
Vorschriften. Man soll auch da nicht durch übermäßige
Höhen das Bauen (und Heizen im Winter) unnötig ver-
teuern, für Dachwohnungen und Dach-Einzelzimmer ge-
wisse Ausnahmen als Erleichterung gewähren.

Zum Schutz gegen Feuchtigkeit von Wohn-
räumen wird man am besten Unterkellerung verlangen,
oder dann einen lüftbaren Hohlraum von wenigstens
30 em Höbe, oder endlich eine ebenso hohe zweckmäßige

Isolierschicht
Die Fenster werden mehr und mehr nach der Bo-

densläche, nicht mehr nach dem Rauminlmlt bemessen.

Die Tröcknefriften sind den örtlichen Verhält-
nisten anzupassen; bei künstlicher Auströcknung nach

wissenschaftlich begründeten und praktisch bewährten Ver-
fahren (also nicht etwa die gewöhnlichen Koksöfen) dürf-
ten wesentliche Kürzungen der Tröcknefriften eingeräumt
werden.

VI. Unterhalt der Bauten.
Hier bildet der Umbau von bestehenden Ge-

bäuden immer die heikelste Frage. So wenig es im
allgemeinen angeht, bei Änderungen an bestehenden Ge-

bäuden gleich die ausnahmslose Durchführung der neuen

Vorschriften geltend zu machen, so darf man doch den

Maßstab anlegen, daß eine Verbesserung des bisherigen
Zustandes einzutreten hat. Wollte man alles nach den

neuen Bestimmungen verlangen, so würden eben manche

Verbesserungen einfach unterbleiben und der unbefriedi-
gende Zustand fortbestehen; anderseits darf man geradezu
gefährliche Zustände nicht weiter dulden, wenn das Haus
einer durchgehenden Umbaute unterworfen wird.

Ein Kapitel für sich bilden dann wieder die Um-
bauten und Änderungen an Gebäuden, die
über die Baulinie hinausragen. In solchen
Fällen wird man Umbauten und Änderungen nur dann
ohne weiteres gestatten, wenn sie zum gewöhnlichen Unter-
halt notwendig sind. Weitergehende Änderungen (wie
Umbauten, Aufbauten, Wohnbarmachung von vorher
nicht bewohnten Räumen) überhaupt jede Verbesserung,
die eine Wertvermehrung solcher Gebäude oder- Gebäude-
teste bezwecken, wird man ausnahmsweise bewilligen,
z B. wenn die Baulinie erheblich hinter der Straßen-
grenze liegt oder das Gebäude nicht auffallend über die
Baulinie hinausragt, oder wenn die Durchführung der
Baulinie noch lange Zeit in Aussicht steht. An solche
Bewilligungen wird man stets den im Grundbuch oorzu-
merkenden Vorbehalt knüpfen, daß der durch eine solche
Änderung entstehende Mehrwert oei einer späteren Er-
Werbung für öffentliche Zwecke außer Berechnung fallen
muß. Diesen Mehrwert wird man praktischerweise sofort
gegenseitig feststellen, vereinbaren, in einer bestimmten
Summe ausdrücken und im Grundbuch vormerken.

Beim formellen Verfahren sind die örtlichen
Verhältnisse und Gebräuche maßgebend.

Selbstredend wird man auch Heimatschutzbe-
stimm un gen aufnehmen, zur Erhaltung des Schönen
und geschichtlich oder bautechnisch Wertvollen, sowie zur
Vermeidung des Störenden und Unschönen. Auch hier
sollte man wohl zu weitgehende Einzelheiten vermeiden,
weil sozusagen jeder einzelne Fall wieder anders liegt;
durch private Unterhandlungen mit dem Architekten und
Bauherrn kommt man meistens rascher zum Ziel.

Aeber Staubabsaugung.
Die stetige Steigerung der Arbeitslöhne und die

geringwertiger werdenden durchschnittlichen Leistungen
der Arbeiter tragen dazu bei, daß in den Sägerei- und
Zimmereibetrieben die Holzbearbeitungsmaschinen sich
immer mehr und mehr einbürgern.

Zum Schutz der Arbeiter/ welche diese Maschinen
bedienen, sind in den Unsalloerhütnngsvorschriften eine
Anzahl Bestimmungen enthalten, welche als ausreichend
angesehen werden dürfen, wenn sie gewissenhaft befolgt
werden, den Arbeiter vor Unfällen zu schützen, soweit
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